
Anpassung der 8. Fortschreibung des Luftreinhalteplans 

im Rahmen des Monitorings 

Sehr geehrte Frau Kugler, 

der Handelsverband Bayern e.V. nimmt als Wirtschaftsverband für den 

Einzelhandel zur Anpassung der 8. Fortschreibung des Luftreinhalte-

plans im Rahmen des Monitorings wie folgt Stellung.  

Anlass für die Anpassung der Fortschreibung ist die Prognose hinsicht-

lich der Grenzwerteinhaltung der Stickstoffdioxid-Werte und die damit 

verbundene Entscheidung des Stadtrates. Laut Prognose ist danach be-

reits mit der Maßnahmenstufe 1 die Einhaltung der Grenzwerte zu errei-

chen. Sollte dies nicht gelingen, würde die jetzt vorübergehend ausge-

setzte Maßnahmenstufe 2 zusätzlich eingeführt werden. Im Sinne der 

Verhältnismäßigkeit soll zudem auf die Maßnahmenstufe 3 gänzlich ver-

zichtet werden, da damit weitreichende Restriktionen für die Stadtbevöl-

kerung und den Wirtschaftsverkehr verbunden wären. 

Die Entscheidung des Stadtrates entspricht den Forderungen unserer 

Stellungnahme vom 12.12.2022, einen Automatismus bezüglich der Ver-

schärfung der Maßnahmen und vor allem die Umsetzung der Stufe 3 

zwingend zu vermeiden.  

Sollte das geplante Monitoring auf Basis der fachgutachterlichen Unter-

suchung im Frühjahr 2024 eine weiterhin positive Immissionsentwick-

lung feststellen, fordern wir die dauerhafte Aufhebung der Maßnahmen-

stufe 2.  
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Die geplante Anpassung des Luftreinhalteplans sieht zwar keine Überarbeitung weiterer Maßnahmen 

vor, dennoch fordern wir die Streichung der geplanten integrierten Machbarkeitsstudie zur dynamischen 

Bepreisung des ruhenden und fließenden motorisierten Individualverkehrs (MIV) aus dem Maßnahmen-

katalog des aktuellen Luftreinhalteplans. Ziel der Machbarkeitsstudie soll die Prüfung einer möglichen 

Reduzierung des MIV und der entsprechenden NO2- und CO2-Emissionen sein. Die derzeitige Entwick-

lung der Emissionen samt Prognose bietet aus unserer Sicht keine Grundlage, um weiterhin eine Be-

preisung des MIV zu verfolgen und in Höhe von fast einer Million Euro eine Machbarkeitsstudie durch-

führen zu lassen.  

 

Sehr geehrte Frau Kugler, wir würden uns freuen, wenn unsere Anregungen Berücksichtigung finden 

und stehen gerne für einen persönlichen Austausch zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Geschäftsführerin 

 




